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Herrn Bundesrat Guy Parmelin 
Wirtschaftsminister 
Bundeshaus Ost 
CH-3003 Bern  
 
Luzern, 8. Juni 2022 
 
Wirtschaftssanktionen und Kriegstreiberei lassen alles teurer werden 
Einführung Teuerungsausgleich bei der Arbeitslosenversicherung  
 
Sehr geehrter Herr Parmelin  
 
Wie u.a. aus der NZZ vom 5. Juni 2022 hervorgeht, gedenkt der Bundesrat im Hinblick auf die 
steigende Inflation Korrekturen vorzunehmen, namentlich Erhöhungen der Beiträge für 
Beziehende von Ergänzungsleistungen oder andere Leistungen für Menschen mit geringem 
Einkommen. Avenir50plus Schweiz findet das höchst erfreulich, vor allem dann, wenn den Worten 
auch Taten folgen. Diese Gruppe von Menschen hat bereits unter den Corona-Massnahmen 
finanziell am meisten gelitten. 
  
Keine Erwähnung fand seitens des Bundesrates die Arbeitslosenversicherung, die keinen 
Teuerungsmechanismus kennt, und die dem Wirtschaftsdepartement zugeordnet ist im Gegensatz 
zu den Ergänzungsleistungen. Die Leistungen der Arbeitslosenversicherung liegen heute bei 70 bis 
80 Prozent des versicherten Lohnes. Die Bemessungsgrundlage liegt zwei Jahre zurück ohne 
Berücksichtigung des zwischenzeitlich erfolgten Teuerungsausgleichs. Das reduzierte Einkommen 
inkl. der Wartetage treibt bereits heute viele Beziehende der Arbeitslosenversicherung in tiefe 
Not. Vor allem auch Ältere, die aufgrund von Zwischenverdiensten neue Rahmenfristen erhalten 
haben, die den versicherten Lohn nochmals schmälern. 
  
Im Herbst müssen wir zusätzlich mit einer Verteuerung der Prämien der Krankenkassen von 5 bis 
10 Prozent rechnen. Auch die Inflationsrate wird aufgrund von Wirtschaftssanktionen und 
Lieferengpässen die Drei-Prozent-Rate demnächst überschreiten. Aus unserer Sicht ist dringend 
Handlungsbedarf gegeben, im Sinne einer einmaligen Abgeltung an Versicherte der 
Arbeitslosenkasse ab dem Zeitpunkt, wo die Teuerung 3 Prozent überschreitet. Zu überlegen gilt 
es sich, bis zu welcher Höhe des versicherten Lohnes diese auszurichten ist. 
  
Zudem sollen die gesetzlichen Grundlagen für einen automatischen Teuerungsausgleich bei der 
Arbeitslosenversicherung unverzüglich an die Hand genommen werden, um bei den Betroffenen 
das Schlimmste zu verhindern. 
 
Wir danken für die Kenntnisnahme. 
 


